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RS OGH 1979/11/6 5Ob629/79,
7Ob513/82, 4Ob59/82

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.11.1979

Norm

ZPO §261 Abs6

Rechtssatz

Ein Überweisungsantrag nach § 261 Abs 6 ZPO ist auch dann zulässig, wenn zwar der Gegner die Einrede der

Unzuständigkeit nicht erhoben, das Gericht aber diese Frage von Amts wegen aufgeworfen hat.

Entscheidungstexte
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